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 Veröffentlicht am 02.04.1990

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

AZG §7 Abs1;

Rechtssatz

Be5ndet sich der Dienstnehmer als Pistengerätefahrer in einer Art Bereitschaft, um nach Aufhören von Schneefällen

sofort mit der Präparierung der Pisten beginnen zu können, so ist diese Arbeitsbereitschaft als Arbeitszeit anzusehen

(Hinweis Cerny, Arbeitszeitrecht 2, S 30).
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